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Duftnote
Jeder Mensch besitzt einen un-
verwechselbaren Duft, der nicht
nur bei der Partnerwahl eine
wichtige Rolle spielt. Duftstoffe
dienen der chemischen Kommu-
nikation und sind Basis für Sym-
pathie und Antipathie.  Der
Ausspruch „Jemanden nicht rie-
chen können“ kommt daher nicht
von ungefähr. Wer glaubt, die ei-
genen Ausdünstungen mit der
Chemiekeule beseitigen zu kön-
nen, der irrt. Denn selbst der
übertriebene Einsatz von Deodo-
rant und Co. übertüncht nur.
Doch sollte man andererseits die
Wirkung von Duftwässern nicht
unterschätzen. 

Das hatte offensichtlich ein Ar-
beitnehmer aus dem Ruhrgebiet,
der auf der Betriebstoilette eines
Supermarkts freigiebig zwei bis
drei Raumsprays versprühte.
Diese Maßnahme erfolgte wohl
nicht nur aus Gründen der Hy-
giene, sondern auch, um einen
Kollegen zu ärgern, der gerade
das WC benutzte. Die Aktion en-
dete in einem Fiasko, da sich das
Luft-Gas-Gemisch aus nicht auf-
klärbaren Umständen entzündete.
Es kam zu einer folgenschweren
Explosion, durch welche das Ört-
chen nahezu in Schutt und Asche
gelegt wurde. Darüber hinaus
erlitt der Kollege lebensgefährli-
che Brandverletzungen und
machte daher gegenüber dem
„Spaßvogel“ Schmerzensgeld gel-
tend. Das Arbeitsgericht Oberhau-
sen gelangte zu dem Ergebnis,
dass der Beklagte für das Versprü-
hen des Raumsprays und damit
für die Explosion verantwortlich
war. Dieser wurde daher zur Zah-
lung von 20.000 Euro Schmer-
zensgeld verurteilt. Der Betreffende
konnte sich auch nicht auf eine
sog. „betriebliche Tätigkeit“ beru-
fen, die nur eine Haftung für Vor-
satz vorsieht. Eine solche könne –
so das Urteil – nicht angenom-
men werden, weil der Beklagte
das offenbar gewünschte Ziel,
möglichst viel Duftspray auf ein-
mal freizusetzen, nur durch eine
Manipulation der Dosen erreichen
konnte. Eine solche Tätigkeit
könne per se nicht im betrieblichen
Interesse liegen, sondern müsse
zwangsläufig diesem zuwiderlau-
fen. Jedenfalls sei eine Verwen-
dung solchermaßen manipulierter
Dosen nicht verkehrsüblich, son-
dern stelle vielmehr zugleich
einen Exzess dar. Selbst wenn der

Beklagte meinte, auch betriebli-
chen Interessen mit der Beseiti-
gung schlechter Gerüche oder
eines übermäßig Pause machen-
den Arbeitnehmers aus den Toi-
lettenraum zu verfolgen.

So vielfältig die Einsatzmöglich-
keit von aromatischen Substan-
zen auch sein mag, so zahlreich
sind wohl auch die Zeitgenossen,
welche die Verwendung von Kör-
perpflegeprodukte strikt ableh-
nen. Deren gänzlicher Verzicht
wurde einem fünfzigjährigen
Denkmalschutzexperten zum Ver-
hängnis, der wegen fehlender Kö-
perhygiene seine Arbeitsstelle bei
der Stadt Köln verlor. Dem Betref-
fenden, der offensichtlich Deos
als unnötige Zwangsbeglückung
ansah, wurde kurz vor dem Ende
seiner Probezeit gekündigt. Die
Arbeitgeberin zog die Notbremse,
da der Besagte ständig nach
Schweiß roch und zudem unge-
pflegt wirkte. Der Mitarbeiter kam
wegen der kurzen Beschäfti-
gungszeit zwar nicht in den Ge-
nuss des Kündigungsschutzgesetzes,
zog aber dennoch vor das Ar-
beitsgericht Köln. Er behauptete,
dass die Kündung willkürlich und
sittenwidrig sei und damit keinen
Bestand haben könne. Der Rechts-
ansicht des „Stinkers“ schloss sich
die Kammer aber nicht an. Nach
richterlicher Auffassung komme
eine Sittenwidrigkeit nur in Be-
tracht, wenn die Kündigung unter
anderem auf einem verwerflichen
Motiv des Kündigenden beruhe,
wie Rachsucht oder Vergeltung.
Der Beendigung des Beschäfti-
gungsverhältnisses hafte der Makel
der Sittenwidrigkeit nicht an. Un-
streitig habe die Vorgesetzte mit
dem Kläger zwei aus ihrer Sicht
erfolglose Gespräche über dessen
ungepflegtes Erscheinungsbild,
insbesondere über den starken
Schweißgeruch und über die un-
sauberen Hände, geführt. Die
Kündigung käme insoweit – so
das Urteil weiter –  nicht überra-
schend. 

Das Gericht erteilte somit dem
Mief im Büro eine klare Absage,
so dass der Betreffende im wahrs-
ten Sinne des Wortes verduften
musste.

Rechtsanwälte
Heberer & Coll.
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